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In den OECD-Ländern werden die Alterseinkommen, 
die für die Gewährleistung eines Mindestlebensstandards 
im Alter sorgen sollen, hauptsächlich auf dreierlei Weise 
sichergestellt (Tabelle 3.3). Der linke Teil der Tabelle enthält 
Informationen über die Höhe der Leistungen gemäß den 
verschiedenen Rentenarten. Die Höhe der Leistungen ist 
in absoluten Zahlen – in nationalen Währungseinheiten –  
angegeben, damit eine direkte Verbindung zu den detaillier-
ten Informationen in den unter http://oe.cd/pag verfüg-
baren Länderprofilen hergestellt werden kann. Die Höhe 
der Leistungen ist auch in relativen Werten – in Prozent 
des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsverdiensts – 
genannt, um Ländervergleiche zu erleichtern. (Vgl. den 
Indikator „Durchschnittsverdienst“ in Kapitel 6.)

Die jeweils angegebene Rentenhöhe bezieht sich auf 
alleinstehende Personen. Bei Ehepaaren ist es in einigen 
Fällen – in der Regel bei der beitragsabhängigen Mindest-
rente so, dass die Partner ihre individuellen Renten - 
ansprüche einlösen. In anderen Fällen – insbesondere bei 
der Sozialrente – werden Ehepaare bei der Rentenberech-
nung als Einheit betrachtet, so dass ihre Rentenleistungen 
generell weniger als doppelt so hoch sind wie die Renten-
ansprüche einer alleinstehenden Person.

Die Analyse der Rentenhöhe wird durch die Existenz 
zahlreicher Altersvorsorgemodelle in vielen Ländern 
erschwert. In einigen Fällen sind die Leistungen der ver-
schiedenen Modelle kumulierbar, während in anderen 
die Leistungen in gewissem Maße substituierbar sind. 
Grund- und Mindestrenten sind daher in Abbildung 3.4 
zusammengefasst dargestellt. Die dunklen Balken zeigen 
die Gesamthöhe der Grundrente. Diese kann als das 
absolute Mindesteinkommen aus dem Sicherheitsnetz 
betrachtet werden, das entweder auf Wohnsitzkriterien 
oder Beitragszeiten basiert. Die helleren Balken stellen 
die beitragsabhängige Mindestrente dar. Der Gesamtwert 
aus beiden Balken entspricht den Mindestleistungen 
für eine Arbeitskraft, die ab dem Alter von 20 Jahren bis 
zum nationalen Regelrentenalter für jedes Jahr Beiträge 
entrichtet hat. 

Im OECD-Raum gibt es nur fünf Länder, die in ihrem 
System weder eine Grund- noch eine Mindestrente haben 
(Deutschland, Korea, Österreich, Slowakische Republik und 
Vereinigte Staaten). Von den anderen 30 Ländern verfügen 
18 über eine Grundrente, darunter Länder, in denen sie 
wohnsitzabhängig ist, wie beispielsweise die Niederlande 
und Neuseeland. Der Leistungsanspruch setzt sich unter 
anderem in Dänemark, Island und Kanada aus Grundrente 
und bedürftigkeitsabhängigen Leistungen zusammen.

Eine Mindestrente gibt es in 13 Ländern, von denen nur 
Luxemburg und die Tschechische Republik sowohl eine 
Grundrente als auch eine Mindestrente haben. Die Höhe 
der Leistungen reicht von einem Tiefstwert von 10% des 
Durchschnittsverdiensts in Ungarn bis zu 41% in der Türkei, 
wobei der Durchschnittwert der 13 Länder 25% beträgt.

Erfassungsgrad
Der prozentuale Anteil der über 65-Jährigen, die 

Leistungen der ersten Säule in Anspruch nehmen, ist 
in den beiden letzten Spalten der Tabelle und in der 
rechten Abbildung 3.5 aufgeführt. Die Daten beziehen 
sich ausschließlich auf die nicht beitragsabhängigen 
Leistungen aus dem Sicherheitsnetz (ohne die reinen 
wohnsitzabhängigen Grundrenten ohne Einkommens-
prüfung, z.B. in Neuseeland) und die beitrags abhängige 
Mindestrente. Diese Leistungen spielen in den einzel-
nen Ländern eine sehr unterschiedliche Rolle. In Däne-
mark beziehen 81% der über 65-Jährigen zumindest  
eine Teilrente aus dem Sicherheitsnetz. In Australien 
erhalten 76% einen Grundrentenanteil. Im Gegensatz dazu 
beziehen in Japan, Luxemburg, Portugal, der Slowakischen 
Republik und Ungarn höchstens 3% der Rentner Leistungen 
aus dem Sicherheitsnetz. 

In Frankreich und Portugal erhalten nahezu 50% 
bzw. rd. 40% der über 65-Jährigen eine Mindestrente. In 
Belgien, Italien, Luxemburg und Spanien liegt der prozen - 
tuale Anteil bei etwa 30%, während er sich in Ungarn 
auf weniger als 1% und in Slowenien auf lediglich 2% der  
über 65-Jährigen beläuft.

Wichtigste Ergebnisse

Die Grundrente und die Mindestrente gelten zusammen mit der Sozialrente als erste Schutzebene für ältere 
Menschen innerhalb des Alterseinkommenssystems. Sie bilden die erste Säule der OECD-Systematik der 
Altersversorgung, wie sie bereits in Bezug auf den Indikator „Aufbau der nationalen Alterssicherungssysteme“ 
beschrieben wurde.

Grundrenten existieren in 18 OECD-Ländern, und ihre Höhe beträgt im Durchschnitt dieser Länder 19,9% 
des Durchschnittsverdiensts. 27 OECD-Länder gewähren Sozialrenten, die 18,1% des Durchschnittsverdiensts 
entsprechen. Außerdem sehen 14 OECD-Länder Mindestrenten vor, die zumeist über dem Niveau der Grund- oder 
der Sozialrente liegen. Für eine Person mit vollständiger Erwerbsbiografie beträgt die durchschnittliche Mindestrente 
25,6% des Durchschnittsverdiensts. 

Im Durchschnitt erhalten etwa drei von zehn älteren Menschen in irgendeiner Form Unterstützung durch 
Grundrente, Mindestrente oder Sozialrente.
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3.3  Grundrente, Sozialrente und Mindestrente, 2016
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Australien 27.6 x x 22 677 x x 76 x Korea x x 5.5 x x 2 400 000 67 x
Österreich x x 27.8 x x 12 359 10 x Lettland x x 7.6   768   
Belgien x 30.1 27.1 x 14 025 12 631 7 31 Luxemburg 9.8 36.7 28.8 5 496 20 652 16 176 1 29
Kanada 13.5 x 19.2 6 879 x 9 803 33 x Mexiko x 29.4 6.2 x 33 180 6 960 60 ..
Chile 14.0 x x 1 122 516 x x 60 x Niederlande 26.3 x x 13 352 x x x x
Tschech. Rep. 8.9 11.7 12.4 29 280 38 520 40 920 .. .. Neuseeland 40.0 x x 23 058 x x x x
Dänemark 17.6 x 18.6 72 756 x  6 788 81 x Norwegen 32.5 x x 183 480 x x 18 x
Estland 14.7 x 14.7 2 009 x 2 009 6 x Polen x 22.2 15.2 x 10 591 7 248 12 ..
Finnland 17.4 x 21.0 7 612 x 9 202 40.6 x Portugal x 30.4 17.6 x 5 328 3 079 2 38
Frankreich x 21.7 25.3 x 8 256 9 610 4 49 Slowak. Rep. x 40.7 19.8 x 4 446 2 166 1 7
Deutschland x x 20.1 x x 9 588 3.1 x Slowenien x 13.2 17.4 x 2 418 3 183 17 2
Griechenland 23.0 x x 4 608 x x 19 x Spanien x 33.3 19.3 x 8 905 5 151 6 25
Ungarn x 10.3 8.3 x 342 000 273 600 0.39 0.6 Schweden 22.3 x x 94 359 x x 35 x
Island 5.7 x 17.9 478 344 x 1 509 516 .. x Schweiz x 16.5 22.6 x 14 100 19 290 12 ..
Irland 34.1 x 32.4 12 132 x 11 544 17 x Türkei x 41.2 7.1 x 15 181 2 607 22
Israel 12.9 x 23.5 18 368 x 33 426 25 x Ver. Königr. 22.2 x x 8 122 x x 14 x
Italien x 21.3 19.0 x 6 525 5 825 5 32 Ver. Staaten x x 16.7 x x 8 796 4 x
Japan 15.3 x 19.0 780 100 x 970 380 3 x          

Anmerkung: .. = Daten nicht verfügbar. x = Nicht anwendbar. Die Daten über die Empfänger beziehen sich für Estland, Frankreich (Sicherheitsnetz), 
Griechenland, Irland, Israel, Italien, Korea, Luxemburg, Polen, Slowenien und die Türkei auf 2012.

3.4  Höhe von Grundrente und Mindestrente
In Prozent des gesamtwirtschaftlichen 

Durchschnittsverdiensts

3.5  Empfänger von Leistungen aus dem 
Sicherheitsnetz und Mindestrente

In Prozent der Bevölkerung ab 65 Jahren
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